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Gesellschaftsvertrag

der

Württemberger Zeitung GmbH,
mit Sitz in Stuttgart

§1
Firma und Sitz

(1)

(2)

Die Firma der Gesellschaft lautet:

Württemberger Zeitung Stuttgart GmbH.

Die Firma hat ihren Sitz in Stuttgart.

§2
Gegenstand des Unternehmens

(1)

(2)

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer Buchdruckerei sowie ei-

nes Zeitungs- und Zeitschrtftenverlags ,

Die Gesellschaft kann alle mit dem Gegenstand des Unternehmens im Zu-
sammenhang stehenden Geschäfte betreiben. Sie kann Zweigniederlassun-

gen errichten und sich an anderen Untemehmen mit dem gleichen oder einem

ähnlichen Unternehmensgegenstand beteiligen.
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§3
Stammkapital

(1)

(2)

Das StammkapKal beträgt 5.120.000 € (in Worten: fünf Millionen einhundert-
zwanzigtausend Euro).

Gesellschafter der Gesellschaft ist die Medienholding Süd GmbH mit Sitz in
Stuttgart.

94
Geschäftsführung

(1)

(2)

(3)

(4)

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Geschäftsführer.

Die Geschäftsführer haben die Geschäfte der Gesellschaft sorgfältig und ge-

wissenhafi nach Maßgabe der Gesetze und des Gesellschaftsvertrages zu
führen.

Die Geschäftsführer haben Richtlinien des Gesellschaften über die Führung
der Geschäfte zu beachten.

Geschäftsführungshandlungen, die über den gewöhnlichen Betrieb des Han-

delsgewerbes der Gesellschaft hinausgehen, bedürfen der Zustimmung des

Gesellschafters. Zustimmungspflichtig sind insbesondere Maßnahmen, die der
Gesellschafter in einer Geschäftsordnung oder durch Gesellschaftert>eschluss
festsetzt. Der Gesellschafter bestimmt auch die Fälle, in denen die Geschäfts-

führer die vorherige Zustimmung des Gesellschafters einzuholen haben, so-

fern sie bei Tochter- oder Beteiligungsgesellschaften der Gesellschaft durch
Stimmabgabe oder auf andere Weise Einfluss ausüben.

(5) Die Geschäftsführer haben vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres die Un-

ternehmensplanung, bestehend aus der Umsatzplanung, der Personalpla-
nung, der InvestitionspIanurlg sowie der Ergebnis- und Finanzplanung für die-

ses Geschäftsjahr aufzustellen und dem Gesellschafter zur Zustimmung vor-

zulegen. Maßnahmen, die in der gebilligten Untemehmensplanung enthalten
sind, bedürfen nicht mehr der Zustimmung des Gesellschafters nach Abs. {4).
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§5
Vertretung

(1)

(2)

(3)

Ist nur ein Geschäftsführer vorhanden, so vertritt dieser die Gesellschaft allein.

Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so vertritt jeder Geschäftsführer in
Gemeinschaft mit einem anderen Geschäftsführer oder einem Prokuristen.

Allen oder einzelnen Geschäftsführern kann Einzelvertretungsbefugnis

und/oder Befreiung von den Beschränkungen des § 181 BGB erteilt werden.

Bei Abschluss, Änderung oder Beendigung von Anstellungsverträgen mit Ge-
schäftsführern wird die Gesellschaft durch den Gesellschafter vertreten.

§6
Gesellschafterbeschlüsse

Die vom Gesellschafter gefassten Beschlüsse sollen schriftlich niedergelegt werden.

67
Geschäftsjahr

Das Geschëftsjahr der Gese11 schaft beginnt am 1. September eInes jeden
Jahres und endet am darauffolgenden 31. August.

§8
Bekanntmachungen

Soweit öffentliche Bekanntmachungen vorgeschrieben sind, erfolgen sie nur im elekt-

ronischen Bundesanzeiger.
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Zur vorstehenden Satzung der Firma

Württemberger Zeitung Gesellschaft mit beschränkter Haftung

mit dem Sitz in Stuttgart

wird hiermit bescheinigt, dass die geänderte Bestimmung des Gesellschaftsver-

trages mit dem Beschluss über die Änderung des Gesellschaftsvertrages vom
30. Juli 2025, UVZNr. H 2071/2025 des Notars Dr. Henning Schwarz in München

und die unveränderten Bestimmungen mit dem zuletzt zum Handelsregister ein-

gereichten vollständigen Wortlaut des Gesellschaftsvertrages (Urkunde des No-

tars Dr. Peter Sigel in Stuttgart vom 5. Dezember 2008, URNr. 712/2008) über-

einstimmen.

Danach hat der Gesellschaftsvertrag nach Eintragung der beschlossenen Gesell-

schaftsvertragsänderung in das Handelsregister den vorstehenden Wortlaut,

München, den 30. Juli 2025

Dr. Henning Schwarz
Notar



Hiermit beglaubige ich die Übereinstimmung der in dieser Datei enthaltenen Bilddaten (Abschrift) 

mit dem mir vorliegenden Papierdokument (Urschrift).

München, den 31.07.2025

Dr. Henning Schwarz, Notar


